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Temporäres Segelfluggebiet Kaisergebirge 
 
1. Voraussetzungen: 

Bei Vorliegen folgender Voraussetzungen kann das temporäre Segelfluggebiet Kaisergebirge gemäß AIP Austria,  
ENR 5.5 (abgesonderter Bereich) bei der Flugverkehrskontrollstelle Innsbruck durch Para-, Hänge- oder 
Segelflugpiloten aktiviert werden: 

 - Konvektions-Kondensationsniveau größer gleich FL 85,  
 - Blauthermik oder Wellenbildung größer gleich FL 95. 
 - Die Beantragenden müssen den tatsächlichen Willen haben den beantragten Segelflugbereich Kaisergebirge zu 
 nutzen. 
 - Die Beantragenden müssen mit den Ausmaßen des Bereiches und dem freigegebenen Zeitraum vertraut sein. 
 
2. Aktivierung: 

Nach telefonischer Anmeldung bei der Flugverkehrskontrollstelle Innsbruck Tel. 05 1703 6655  
oder durch Anmeldung über Funk FREQ TWR LOWI 120,100 MHZ bzw. APP LOWI 119,275 MHZ 
frühestens jedoch um 10:30 Lokalzeit 
erfolgt Verlautbarung über ATIS LOWI 126,025 MHZ. 
Ende der Aktivierung: 1900 Lokalzeit, längstens bis ECET.  
 

3. Berechtigung: 
Die Flugverkehrskontrollstelle Innsbruck erteilt durch Aktivierung des temporären Segelfluggebietes Kaisergebirge 
eine allgemeine Zustimmung für Segel-, Para- und Hängegleiterflüge im definierten Luftraum D. 
Motorgetriebener Sichtflugverkehr bzw. Ballone werden durch eine allgemeine Verkehrsinformation in diesem 
Bereich über Funk informiert und unterliegen unverändert allen Bestimmungen für Luftraum D. 
 

4. Allgemeine Verkehrsinformation: 
Die Benutzer erhalten keine gesonderte Verkehrsinformation, sondern werden hiermit und durch die Information, 
dass das temporäre Segelfluggebiet Kaisergebirge aktiviert ist, allgemein über möglichen anderen Flugverkehr in 
diesem Bereich informiert. 
 

5. Definition des Gebietes (siehe auch AIP Austria, ENR 5.5) 
  

N47 39 19.7524 E012 27 37.5786 - entlang der Bundesgrenze bis N47 37 31.1160 E012 30 44.1741 - 
N47 22 09.0000 E012 13 16.0000 - N47 19 49.0000 E011 57 50.0000 - N47 21 00.0000 E012 00 00.0000 - 
N47 29 36.0000 E012 05 00.0000 - N47 38 00.0000 E012 14 44.0000 - N47 39 19.7524 E012 27 37.5786 
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